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'202 fAtorU. ©nab

Saternenbrennern. Bet ben früheren 3ünboorricbtungen
gab e3 folctje mit unb oïjne 3ünbflamme. 3n bet Sieget

mar bie 3ünbftamme roäbrenb ber Brennjeit aufser
©ätigfeit. gür biefe 3ûribfïammen finb burcbfcbnittlicb
5 1 ©aSfonfum pro ©tunbe ju rennen.

Bon ben automatifeben 3ünb= unb Söfdjapparaten
fennen mir folc^e mit 3ünbftammen non 5 1 unb folebe
oon 2 1 ©tunbenbraueb, baju Apparate mit eteftrifcfjer
3ünbung, bie feine 3üabftamme nötig haben.

9Bir roerben am ©cfjluffe auf biefe grage jurüdf=
fommen unb oorläufig bie Stecfjnung für 180 Saternen
burcf)füf)ren unter folgenben Slnnabmen:

a) Bon ben 180 Saternen finb 7s» alfo 60 ©tuet,
fogenanntee ganjnäd^tige, bie bi§ jum $age3an=
brud) brennen, bie anbern 120 ©tücf roerben um
11 Utjr getöfcfjt.

b) ©er @a*prei§ beträgt 20 9Rp. per m«.

c) ®ie 3at)f ^ Brennfiunben oerminbert fieb um
100 bei ben fyatbnädjtigen, um 270 bei ben ganj=
nâdjtigen Saternen.

ffiir finben bann fotgenbe ©egenüberfteltung :

I. Ohne 3ünb» unb Söfdjapparate.
1. Söhne für Stnjünber 365x 3 x 3gr. gr. 3285.—
2. ÏÏRebroerbraucij an ©tübförper, famt

3lrbeit§§eit: 180 x 2 x 60 «Rp. „ 216.—
3. SRebroerbraudt) an 3t)laibern famt

9lrbeit§jeit: 180 x 1 X 40 tRp. „ 72.—
4. @rfparni§ an ©asoerbraud) burd)

Sftebuftion ber Brennfiunben:
a) 120 t}ütbnäd)tige Saternen

120 X 100 x 125 I 1500 m«
à 20 «Rp. „ 300.—

b) 60 ganjnädjtige Saternen
60 X 270 X 125 I 2062,5 in«
à 20 9îp „ 412.50

5. äBenigerarbeit bei ©rfat) oon ©tüf)-
förper unb 3bftnber burd) ben S?on=

trotteur 365 x 2 ®tb. 730 ©tb.
à 60 9Rp „ 438.—

©umme A gr.4723.50
II. 9Rit 3ünb= unb Söfdjapparaten.

1. Stmortifation unb Berjinfung ber 3tn=

tagefoften, 10% oon 180 x 75 gr. gr. 1350.—
2. Untert)att ber Apparate 2 % oon

gr. 13,500.— „ 270.—
3. Arbeitslohn für Kontrolle unb Be=

forgung ber Apparate foroie für
©rfat; oon ©tübförpern unb 3b'
tinbern365x5©tb. 1825 ©tb.
à 60 Stp „ 1095.—

©umme B gr. 2715.—

©er Unterfcfjieb jroifdjen ©umme A unb B macht
gr. 2008.50 bei 180 Saternen. ©iefe ©ifferenj ifi nur
bann gleich ber ©rfpatnis, roenn foroobl oor roie auch
nach ©infübrung ber automatifdjen Apparate feine 3ünb=
ftammen ju berücfficfjtigen finb. 3" biefem gatt belauft
fidb bie refuttierenbe ©rfparniS auf etroa 11 gr. pro
Saterne unb 3ab*-

Sßaren oorber 3ünbftammen, an ben Apparaten
feine, fo ftettt fid) bie ^Rechnung roefenttidb günftiger;
batten aber bie früheren 3ünboorrid)tungen feine 3ünb=
ftammen, bagegen roobt bie Apparate, fo ift ber finaro
jiette Vorteil weniger grofj.

2Bie roefenttidf) biefe 3ünbftammen ba§ SRefuttat be=

einftuffen, jeigt fotgenbe Rechnung:
®a§ 3<tbr bat 8760 ©tunben. 9la<h bern „alten"

Brermfatenber brennen bemnad) biefe gtämmeben bei
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ben ganjnädjtigen Saternen 8760 — 3820 4940 ©tunben,
bei ben f>albnädt)tigen 8760 — 1500 7260 ©tunJcn.
Sei einem ©tunbenoerbrauçb non 5 1 ;ergibt bieè für
60 ganj= unb 120 batbnäcbtige Saternen einen jährlichen
©aSfonfum oon 5838 m«.

9fad} bem „neuen" Brennfatenber finb bie entfpre-
cbenben 3abten

a) bei ftünblicbem Berbraudj oon 2 1: 5979 m«

b) „ „ „ „ 5 1: 2392 „
SRedpiet man ben rti« ©aS, roie oben, ju 20 Bp.,

fo ergibt fid), je nach oorerroäbnten llmftänben, ein
SRebr ober SQBeniger oon gr. 1167.60 bejro. gr. 1195.80,
bejro. gr. 478.40.

©abei ift immer angenommen, bie 3ünbftamme fei
beim betrieb ber ^auptftamme getöfd)t.

Au§ biefer ^infidjt fann nidjt genug empfohlen
roerben, bie Apparate mit gut gefcbütjter, alfo fteiner
3ünbf(amme ober noch beffer folebe ohne 3ünbflamme
p montieren, fonft gebt ein feböner Brudjteit ber oer»
meinttieb erhaltenen ©rfparniffe in biefen unfebeinbaren
3ünbftammen auf.

3ur Beruhigung ber ®a§abonnenten, bie ©tidjftammen
in ihren SBobnungen brennen haben, muff barauf bin*
geroiefen roerben, baff biefe bei richtiger Brennerfonfiruftion
atterhödjftenS 1 1 pro ©tunbe fonfumieten, meiften§ nur
V2 I pro ©tunbe. ®ie 3änbftammen in ben Saternen
finb eben attem SBinb unb SBetter mehr ober toeniger
au§gefet)t unb müffen au§ biefem ©runbe gto^ betaffen
roerben. gür 1 I ©tunbenfonfum unb 1000 orbenttidben
Brennftunben ber ^auptftamme ergibt fieb ein jährlicher
©asSoerbraucb oon etroa 8 m«. ©afür bat man neben
ber Bequemlicbfeit eine ganj roefentlicbe ®rfparni§ an
©tübförpern unb roeldje biefen SRebrfonfum
mehr at§ aufwiegt.

eine 6arten$tadt-6ene$sen$chaft in Zürich.

fpier hat fid) eine ©artenftabt=@enoffenfchaft gebitbet,
bie ben 3roecf oerfolgt. Quartiere oon @iro unb 3^ei=
famitienbäufern ju errichten, roetihe ber ©pefulation
gänjlidh entjogen bleiben foltert. ®a§ ©enoffero
fcbaftêt'apital wirb befebafft burd) 2tu§gabe oon Stnteit'
febeinen, bie 10 Qaljte unfünbbar finb. ift auch bie

3tu§gabe oon Obligationen in 2tu3fi<i)t genommen. ®ie
©enoffenfebaft fd^tie^t mit ber ©tabtgemeinbe 3ürid^
Berträge ab jum 3»fcfe ber Befdjaffung oon Baugetänbe
unb Baufrebit. ©agegen räumt bie ©enoffenfdfjaft ber
©tabtgemeinbe ba§ Borfaufêredjt ber Siegenfcbaften jum
^oftenpreife ein, foroie ba§ SEßieberfaufSreiht unter ben=

felben Bebingungen nach 100 gahren. 3^be§ oon ber
©enoffenfebaft erbaute 2Bobnf)au§ geht in ba§ ©igentum
be§ @enoffenfdhafter§ über, roelcfjer es beftettt hat. ©er
Betfauf§prei§ enthält ben ?ßrei§ für ben 8ßta^, bie ©r»

fteüungsfoften für ba§ ©ebäube unb ben auf biefeê
faltenben îtnteil an ben BerroaltungSfoften ber ©enoffero
febaft. ®ie Stftermiete ift unterfagt. StuSnabmSroeife
fann ber Borftanb bie Untermiete geftatten. ®ie ®e=>

noffenfebaft baut nur auf Beftettung unb erft bann, roenn
eine genügenbe ülnjabl oon Befteltungen oortiegen, um
ben Bau einer befiimmten 3tnjabl oon Käufern gleich'
jeitig in Singriff nehmen ju fönnen. ©er ©enoffen»
fchafter hat bei Beftettung 10"/« beë mutntapidben ober
feftgefetjten Softenpreifeâ ju entrichten, ©in ©enoffero
fdjafter barf gteicbjeitig nur ein fpau§ erwerben unb be»

fitjen unb mu| e§ fetbft beroobnen.
SBitt er fein ^au§ roieber oerfaufen, fo bat er fich

an ben Borftanb ber ©enoffenfebaft ju roenben unb

Reelle Apotheken und Geschäfte verabreichen nur
echte Grolich'sche Ffeublumen-eife. Tieis 65 Cls. [204Se
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Laternenbrennern. Bei den früheren Zündvorrichtungen
gab es solche mit und ohne Zündflamme. In der Regel
war die Zündflamme während der Brennzeit außer
Tätigkeit. Für diese Zündflammen sind durchschnittlich
5 I Gaskonsum pro Stunde zu rechnen.

Von den automatischen Zünd- und Löschapparaten
kennen wir solche mit Zündflammen von 5 l und solche

von 2 1 Stundenbrauch, dazu Apparate mit elektrischer
Zündung, die keine Zündflamme nötig haben.

Wir werden am Schlüsse aus diese Frage zurück-
kommen und vorläufig die Rechnung für 180 Laternen
durchführen unter folgenden Annahmen:

a) Von den 180 Laternen sind V», also 00 Stück,
sogenanntes ganznächtige, die bis zum Tagesan-
bruch brennen, die andern 120 Stück werden um
11 Uhr gelöscht.

0) Der Gaspreis beträgt 20 Rp. per m«.
e) Die Zahl der Brennstunden vermindert sich um

100 bei den halbnächtigen, um 270 bei den ganz-
nächtigen Laternen.

Wir finden dann folgende Gegenüberstellung:

l. Ohne Zünd- und Löschapparate.
1. Löhne für Anzünder 805 x 3 x 3Fr. — Fr. 3285.—
2. Mehrverbrauch an Glühkörper, samt

Arbeitszeit: 180 x 2 x 60 Rp. 216.—
3. Mehrverbrauch an Zylindern samt

Arbeitszeit: 180 x 1 X 40 Rp. --- „ 72.—
4. Ersparnis an Gasverbrauch durch

Reduktion der Brennstunden:
u> 120 halbnächtige Laternen

120 X 100 X 125 I --- 1-500 m«
à 20 Rp. „ 300.—

0) 60 ganznächtige Laternen
60 X 270 X 125 2062,5 in«
à 20 Rp „ 412.50

5. Wenigerarbeit bei Ersatz von Glüh-
körper und Zylinder durch den Kon-
trolleur 365 x 2 Std. 730 Std.
à 60 Rp — „ 438.—

Summe iV Fr. 4723.50

II. Mit Zünd- und Löschapparaten.
1. Amortisation und Verzinsung der An-

lagekosten, 10«/« von 180 x 75 Fr. - Fr. 1350.—
2. Unterhalt der Apparate 2 «/« von

Fr. 13,500.— 270.—
3. Arbeitslohn für Kontrolle und Be-

sorgung der Apparate sowie für
Ersatz von Glühkörpern und Zy>
lindern 365x5 Std. 1825 Std.
à 60 Rp „ 1095.—

Summe U — Fr. 2715.—

Der Unterschied zwischen Summe ^ und k macht
Fr. 2008.50 bei 180 Laternen. Diese Differenz ist nur
dann gleich der Ersparnis, wenn sowohl vor wie auch
nach Einführung der automatischen Apparate keine Zünd-
flammen zu berücksichtigen sind. In diesem Fall beläuft
sich die resultierende Ersparnis auf etwa 11 Fr. pro
Laterne und Jahr.

Waren vorher Zündflammen, an den Apparaten
keine, so stellt sich die Rechnung wesentlich günstiger;
hatten aber die früheren Zündvorrichtungen keine Zünd-
flammen, dagegen wohl die Apparate, so ist der finan-
zielte Vorteil weniger groß.

Wie wesentlich diese Zündflammen das Resultat be-

einflussen, zeigt folgende Rechnung:
Das Jahr hat 8760 Stunden. Räch dem „alten"

Brennkalender brennen demnach diese Flämmchen bei
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den ganznächtigen Laternen 8760 — 3820 --- 4940 Stunden,
bei den halbnächtigen 8760 — 1500 — 7260 Stunden.
Bei einem Stundenverbrauch von 5 1 Ergibt dies für
60 ganz- und 120 halbnächtige Laternen einen jährlichen
Gaskonsum von 5838 in«.

Nach dem „neuen" Brennkalender sind die entspre-
chenden Zahlen

u) bei stündlichem Verbrauch von 2 l: 5979 in«

d) „ „ „ „ 5 1: 2392 „
Rechnet man den in« Gas, wie oben, zu 20 Rp.,

so ergibt sich, je nach vorerwähnten Umständen, ein

Mehr oder Weniger von Fr. 1167.60 bezw. Fr. 1195.80,
bezw. Fr. 478.40.

Dabei ist immer angenommen, die Zündflamme sei
beim Betrieb der Hauptflamme gelöscht.

Aus dieser Hinsicht kann nicht genug empfohlen
werden, die Apparate mit gut geschützter, also kleiner
Zündflamme oder noch besser solche ohne Zündflamme
zu montieren, sonst geht ein schöner Bruchteil der ver-
meintlich erhaltenen Ersparnisse in diesen unscheinbaren
Zündflammen auf.

Zur Beruhigung der Gasabonnenten, die Stichflammen
in ihren Wohnungen brennen haben, muß darauf hin-
gewiesen werden, daß diese bei richtiger Brennerkonstruktion
allerhöchstens 1 I pro Stunde konsumieren, meistens nur
V2 l pro Stunde. Die Zündflammen in den Laternen
sind eben allem Wind und Wetter mehr oder weniger
ausgesetzt und müssen aus diesem Grunde groß belassen
werden. Für 1 l Stundenkonsum und 1000 ordentlichen
Brennstunden der Hauptflamme ergibt sich ein jährlicher
Gasverbrauch von etwa 8 m«. Dafür hat man neben
der Bequemlichkeit eine ganz wesentliche Ersparnis an
Glühkörpern und Zylindern, welche diesen Mehrkonsum
mehr als aufwiegt.

eine SanenstäSenessenschatt in Zürich.

Hier hat sich eine Gartenstadt-Genoffenschaft gebildet,
die den Zweck verfolgt. Quartiere von Ein- und Zwei-
familienhäusern zu errichten, welche der Spekulation
gänzlich entzogen bleiben sollen. Das Genossen-
schastskapital wird beschafft durch Ausgabe von Anteil-
scheinen, die 10 Jahre unkündbar sind. Es ist auch die

Ausgabe von Obligationen in Aussicht genommen. Die
Genossenschaft schließt mit der Stadtgemeinde Zürich
Verträge ab zum Zwecke der Beschaffung von Baugelände
und Baukredit. Dagegen räumt die Genossenschaft der
Stadtgemeinde das Vorkaufsrecht der Liegenschaften zum
Kostenpreise ein, sowie das Wiederkaufsrecht unter den-
selben Bedingungen nach 100 Jahren. Jedes von der
Genossenschaft erbaute Wohnhaus geht in das Eigentum
des Genossenschafters über, welcher es bestellt hat. Der
Verkaufspreis enthält den Preis für den Platz, die Er-
stellungskosten für das Gebäude und den auf dieses

fallenden Anteil an den Verwaltungskosten der Genossen-
schast. Die Aftermiete ist untersagt. Ausnahmsweise
kann der Vorstand die Untermiete gestatten. Die Ge-
noffenschaft baut nur auf Bestellung und erst dann, wenn
eine genügende Anzahl von Bestellungen vorliegen, um
den Bau einer bestimmten Anzahl von Häusern gleich-
zeitig in Angriff nehmen zu können. Der Genossen-
schafter hat bei Bestellung 10«/« des mutmaßlichen oder
festgesetzten Kostenpreises zu entrichten. Ein Genossen-
schafter darf gleichzeitig nur ein Haus erwerben und be-

sitzen und muß es selbst bewohnen.
Will er sein Haus wieder verkaufen, so hat er sich

an den Vorstand der Genossenschaft zu wenden und

keell«: Ap«tkel«en uvä Kssetiükls vsrsdrsielieii uur
ectite Olrollc 1>'«el!« llsudlumkn-eit'«. IN eis 65 01«. 12013«
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iwor mit einet fcßriftlicßen ©ingabe unter Angabe ber
©rünbe. ©r barf ju feinem ßößern ißreiS nerfaufen,
<«3 er felbft getauft bat. ©in aßfäßiger baulicßer SReßr'
wert burcb Berbeffetungen ober ber SRtnberroert burcß
^&mirtfd)aftung roirb burcb eine Kommiffion abgefcßäßt
unb berücfficßtigt. ©ie ©ertfeftfießungSfommiffion feßt
fwß sufammen auS je einem Bertreter ber ©tabtgemeinbe
unb beS BorftanbeS unb einem Slrc^iteïten ; ein ßRitglieb
wnn com .fpauSoerfäufer bezeichnet tuerben. SBauficbje
-Ceränberungen fönnen nur in einem engen, oom Bor=
fianb ber ©enoffenfcßaft beftimmten fRaßmen unb nur
wit Beroifligung beS BorftanbeS oorgenommen metben.

©er ©enoffenfdßafter ift oerpflicßtet, feine ©runb=
Pfanbfcßulb bis auf 50 7o zu tilgen burcß 3aßre3leiftungen,
welcße außer bem 3in3 einen SCilgungSteil (IHmortifationS'
Quote) enthalten: im ganzen finb 5% oom Kapital zu
faßten, rooDon ber 3in§ 3'/s% ober 4%, bie Tilgung
IVs ober P/o beträgt. @3 fönnen roäbrenb ber ©it=
Qungêbauer aucß größere befonbere Kapitalzaßlungen
fleleiflet roerben. ©er Borftanb fann auSnaßmSroeife
wtcß ©rteicßterungen für bie 2lnzaßlung geroäßren.

©er fRücffauf oon Käufern burcß bie ©enoffenfcßaft
^folgt nur unter beftimmten Bebingungen bei 3roang3=
uguibationen, ©egzug ober ©obeSfaß.

©enoffenfdßafter fann jebe ^ßerfon raerben, bie 300 fÇr.

^ujablt. 9Rit bem Berfauf beS fpaufeS erlifcßt bie
^uitgliebfcbaft. ©em auSfcßetbenben ©enoffenfcßafter roirb
oer 9Bert, ben fein Slnteitfcßein nacß SRaßgabe ber Bilanz
beS SlntrittSjaßreS barfießt, ßödßftenS jebocß ber iRominak
betrag, oergütet.

©er Borftanb befteßt auS neun SCRitgliebern, oon
beuen zroei bem engern ©tabtrat angeboren fotlen. 3ln
ber ©pi^e beS ^nitiatiofomiteS fteben ©r. jur. @b. iRäf
unb ißfarrer ißftüger.

neue Baumaterialien.
(®ingefanbt.)

3lnfdßtießenb an ben Bericßt ber „Qtluftr. §anbro.=
otg." über baS innert 12 ©tunben auf ber ©tuttgarter
^uuausfiellung errießtete |)au3 auS „©efton" roirb eS

bje Sefer eines jeglidßen ^acfjblattes intereffieren, baß bie
®acße eben mit fertig oorbereitetem SRaterial oor fieß
9Wg. @3 ßanbelt fieß alfo gerabe um baS ©egenteil
pom oiel befproeßenen ©bifotvfcßen BetongufjßauS. ©ie
^iontierung eines au§ oetfeßiebenen fleinen unb größern
feilen oorbereiteten ©ebäubeS ift, roie befannt, roegen
ber ©dßneßigfeit feine fjejetei. :j)ntereffanter ift ba§ neue

^laterial an fid), benn eS ift, roie in bem zitierten
^erießt erläutert, eine Kombination ber beiben fRoßftoffe
"Pplz unb ÜUiörtelmaffe. ©irfließ neu, alfo noeß
uießt bageroefen, ift biefeS Baumaterial je

boeß nießt. Qm feßroeiz. gacßblatt „fpolz" ift zu Be*
ginn biefeS QaßreS feitenS eineS ©ecßniferS (Bauingenieur)
eine ÜRotiz über „Holzbeton" bemerft roorben, in roelcßer
barauf ßtngeroiefen rourbe, roeldße Bauroeife burdß ben-
felben möglicß unb nacßroeiSbar fei. Kurz barauf erfeßien
bann (aucß im „Baublatt") eine Kritif, bie oon einer
gaeßperfönließfeit ßerrüßren mußte, ber eS rooßl, roie fo
Dielen anbern, eben noeß nießt gelungen roar, ein folößeS
ßRaterial zu feßen, Diel roeniger felbft zufammenzufeßen.
ÜRun ßaben bie Zweifler ja bie befonberS günftige
©elegenßeit, fieß bureß Slugenfdßein oon fertigen ©at*
fadßen zu überzeugen unb ba§ natürlicß neuerbingS unter
3lnroenbung ßergebradßten ©iffenS afleS auf ben ©runb
ZU prüfen, ©ie ©it. fRebaftion beS „BaublatteS" roirb
übrigens beftätigen fönnen, baß ißr Dom ©cßreiber oben
erroäßnter fRotiz feßon oor Rubren fteine 3Rufter non
Holzbeton oorgelegt rourben. ©irb beftätigt. ©ie fReb.

r.

Uom Bau der BmündertobelbrücKe.
(R-Storr.)

©ie Bauarbeiten an ber ©münbertobelbrücfe — bei

iRieberteufen, zroifcßen ©t. ©aßen unb ©teilt — nehmen
ißren fießeren unb rafeßen Fortgang. ®a in biefem
Blatt bereits früßer feßon über bie roefentlicßften ©aten
mitgeteilt rourbe, fönnen roir bieS übergeßen unb lebig=
ließ anfüßren, roaS feit jenen fperbfitagen OteueS ßinzu=
gefommen.

©obalb eS bte ©itterung im grüßjaßr erlaubte,
rourbe mit Betonierung beS großen, faft 80 m roeit
gefpannten BogenS begonnen unb zroar in ber früßer
befeßriebenen fRetßenfolge ber einzelnen ßameßen, mit
nacßfolgenber SluSbetonierung ber inzroifdßen mit jpolz
unb ©ifen auSgefparten 3unfd)enlameüen. ^ntereffant
ift bie ©atfaeße, baß biefe -fjolzabfprießungen beim Kämpfer
oßne jebe Slnfirengung ßerauSgenommen roerben tonnten,
b. ß. bie zuerft betonierten Sameßen oon gegen 4 m
Sänge, zitfa 6 m Breite unb 2,1—1,2 m £>öße hielten
fidß felbft an ben eingelegten SRuttbeifen ber innern unb
äußern Seibung. ©iefe fRunbeifen oerlaufen über bie

ganze Bogenlänge unb finb gleicßmäßig auf ben gegen
6 m breiten Bogen oerteilt, jeboeß in ungleicher Sinzaßt,
je nacß Beanfprucßung; fo ßnben roir oon ber Bogen=
mitte nacß ben Kämpfern auf ber untern Seite 18, bann
14 unb 10 eingelegte fRunbeifen, auf ber oberen ©eite
bagegen in umgefeßrter fReißenfotge, alfo 10, 14 unb
18 ©tücf.

©roß bem über 70 m ßoßen Seßrgerüft fenfte fidß
baSfelbe bis jeßt nur 32 mm; roenn man bebenft, roie

zaßlreicße fpölzer ba aufeinanberfteßen, fo ift biefeS
3îefuttat ein feßr günftigeS zu bezeießnen. ®S ift aßer»

bingS meßt unterlaffen roorben, beim 3ufammentreffen
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îwar mit einer schriftlichen Eingabe unter Angabe der
Gründe, Er darf zu keinem höhern Preis verkaufen,
als er selbst gekauft hat. Ein allfälliger baulicher Mehr-
wert durch Verbesserungen oder der Minderwert durch
âbwirtschaftung wird durch eine Kommission abgeschätzt
und berücksichtigt. Die Wertfeststellungskommission setzt
üch zusammen aus je einem Vertreter der Stadtgemeinde
und des Vorstandes und einem Architekten; ein Mitglied
Mn vom Hausverkäufer bezeichnet werden. Bauliche
Veränderungen können nur in einem engen, vom Vor-
stand der Genossenschaft bestimmten Rahmen und nur
wit Bewilligung des Vorstandes vorgenommen werden.

Der Genossenschafter ist verpflichtet, seine Grund-
pfandschuld bis aus 50"/» zu tilgen durch Jahresleistungen,
welche außer dem Zins einen Tilgungsteil (Amortisations-
quote) enthalten: im ganzen sind 5°/g vom Kapital zu
^zahlen, wovon der Zins 3'/-°/» oder 4"/», die Tilgung
IV- oder 1"/o beträgt. Es können während der Til-
pungsdauer auch größere besondere Kapitalzahlungen
geleistet werden. Der Vorstand kann ausnahmsweise
uuch Erleichterungen für die Anzahlung gewähren.

Der Rückkauf von Häusern durch die Genossenschaft
esfolgt nur unter bestimmten Bedingungen bei Zwangs-
uguidationen, Wegzug oder Todesfall.

Genossenschafter kann jede Person werden, die 300 Fr.
^wzahlt. Mit dem Verkauf des Hauses erlischt die
Mitgliedschaft. Dem ausscheidenden Genossenschafter wird
der Wert, den sein Anteilschein nach Maßgabe der Bilanz
des Antrittsjahres darstellt, höchstens jedoch der Nominal-
betrag, vergütet.

Der Vorstand besteht aus neun Mitgliedern, von
denen zwei dem engern Stadtrat angehören sollen. An
der Spitze des Initiativkomitees stehen Dr, jur. Ed. Näf
und Pfarrer Pflüger.

Neue Saumaterialien.
(Eingesandt.)

Anschließend an den Bericht der „Jllustr. Handw.-
Ag." über das innert 12 Stunden auf der Stuttgarter
^auausstellung errichtete Haus aus „Tekton" wird es
we Leser eines jeglichen Fachblattes interessieren, daß die
Sache eben mit fertig vorbereitetem Material vor sich

Mg. Es handelt sich also gerade um das Gegenteil
pom viel besprochenen Edison'schen Betongußhaus. Die
Montierung eines aus verschiedenen kleinen und größern
Teilen vorbereiteten Gebäudes ist, wie bekannt, wegen
der Schnelligkeit keine Hexerei. Interessanter ist das neue
Material an sich, denn es ist, wie in dem zitierten
Gericht erläutert, eine Kombination der beiden Rohstoffe
Hplz und Mörtelmasse. Wirklich neu, also noch
uicht dagewesen, ist dieses Baumaterial je-

doch nicht. Im schweiz. Fachblatt „Holz" ist zu Be-
ginn dieses Jahres seitens eines Technikers (Bauingenieur)
eine Notiz über „Holzbeton" bemerkt worden, in welcher
darauf hingewiesen wurde, welche Bauweise durch den-
selben möglich und nachweisbar sei. Kurz darauf erschien
dann (auch im „Baublatt") eine Kritik, die von einer
Fachpersönlichkeit herrühren mußte, der es wohl, wie so

vielen andern, eben noch nicht gelungen war, ein solches
Material zu sehen, viel weniger selbst zusammenzusetzen.
Nun haben die Zweifler ja die besonders günstige
Gelegenheit, sich durch Augenschein von fertigen Tat-
fachen zu überzeugen und das natürlich neuerdings unter
Anwendung hergebrachten Wissens alles auf den Grund
zu prüfen. Die Tit. Redaktion des „Baublattes" wird
übrigens bestätigen können, daß ihr vom Schreiber oben
erwähnter Notiz schon vor Jahren kleine Muster von
Holzbeton vorgelegt wurden. Wird bestätigt. Die Red.

yom vau âer Lniiilàtobelbliickè.
(K-Korr.)

Die Bauarbeiten an der Gmündertobelbrücke — bei

Niederteufen, zwischen St. Gallen und Stein — nehmen
ihren sicheren und raschen Fortgang. Da in diesem
Blatt bereits früher schon über die wesentlichsten Daten
mitgeteilt wurde, können wir dies übergehen und ledig-
lich anführen, was seit jenen Herbsttagen Neues hinzu-
gekommen.

Sobald es die Witterung im Frühjahr erlaubte,
wurde mit Betonierung des großen, fast 80 m weit
gespannten Bogens begonnen und zwar in der früher
beschriebenen Reihenfolge der einzelnen Lamellen, mit
nachfolgender Ausbetonierung der inzwischen mit Holz
und Eisen ausgesparten Zwischenlamellen. Interessant
ist die Tatsache, daß diese Holzabsprießungen beim Kämpfer
ohne jede Anstrengung herausgenommen werden konnten,
d. h. die zuerst betonierten Lamellen von gegen 4 m
Länge, zirka 6 m Breite und 2,1—1,2 m Höhe hielten
sich selbst an den eingelegten Rundeisen der innern und
äußern Leibung. Diese Rundeisen verlaufen über die

ganze Bogenlänge und sind gleichmäßig auf den gegen
0 m breiten Bogen verteilt, jedoch in ungleicher Anzahl,
je nach Beanspruchung; so finden wir von der Bogen-
mitte nach den Kämpfern aus der untern Seite 18, dann
14 und 10 eingelegte Rundeisen, auf der oberen Seite
dagegen in umgekehrter Reihenfolge, also 10, 14 und
18 Stück.

Trotz dem über 70 m hohen Lehrgerüst senkte sich

dasselbe bis jetzt nur 32 mm; wenn man bedenkt, wie
zahlreiche Hölzer da auseinanderstehen, so ist dieses
Resultat ein sehr günstiges zu bezeichnen. Es ist aller-
dings nicht unterlassen worden, beim Zusammentreffen
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